
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 74 (1996)

Heft: 12

Rubrik: Recht

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Kanton Scba/jTiausen. Me/ne

Sc/rri/ten babe icb am /hiberen
Wohnort im Kanton 77mrgan

depom'erf, wo ich m/eh auch fur
Er£änzun,g5/eisfungen anlerne/-
rfef habe.

Personen mit Schweizer Bür-

gerrecht geniessen nach der

Bundesverfassung im ganzen
Land die Niederlassungsfrei-
heit und können grundsätz-
lieh den Wohnsitz in der
Schweiz frei wählen. Nach
Art. 23 ZGB befindet sich der
Wohnsitz einer Person «... an
dem Orte, wo sie sich mit der
Absicht dauernden Verblei-
bens aufhält...», d.h. dort, wo
sich ihr Lebensmittelpunkt
befindet. Allerdings begrün-
det ein Heimaufenthalt
grundsätzlich keinen Wohn-
sitz (Art. 26 ZGB), sondern in
der Regel bleibt der letzte
Wohnsitz vor Heimeintritt
weiterbestehen. Dies verhin-
dert, dass Standortgemein-
den von Heimen über Ge-

bühr belastet werden, nach-
dem allfällige Ergänzungslei-
stungen oder Sozialleistun-

gen grundsätzlich von Kanto-

lull
alpma
l/Wnferferien im
/îe/me/igen Hofe/
m/'f der f/ex/ö/en
Gasffreiinc/sc/7aff.

Wir wissen, was Winter-Sport-
1er und -Wanderer brauchen.

abheben und fräunren...
in unserer fanfasf/seben

S/oreg/on ZWe/boden-Len/c.

Halbpension von:
Fr. 64.-bis Fr. 84.-

Familienhotel Alpina
3715 Adelboden
Telefon 033/673 22 25
Telefax 033/673 30 60
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nen und Gemeinden getra-
gen werden müssen.

Eine Verlegung des Wohn-
Sitzes in die Standortgemein-
de des Altersheimes setzt eine
besonders enge Beziehung zu
dieser Gemeinde voraus.
Wenn Sie Ihre Schriften und
damit den zivilrechtlichen
Wohnsitz in die Gemeinde
verlegen möchten, in der Ihr
Alterswohnheim liegt, kann
die Gemeinde allenfalls einen
Nachweis über weitere beson-
dere Beziehungen zur Ge-
meinde verlangen. Dies wäre

beispielsweise der Fall, wenn
Sie bereits in früheren Jahren
in der Gemeinde gewohnt
haben, wenn enge Familien-
angehörige in der Gemeinde
wohnen oder aufgrund ande-

rer besonderer Anknüpfungs-
punkte zum neuen Wohnort.

des

WohnsifzwechseZs auf
Sozia ZZeis tun#e«
Bei Verlegung des Wohnsitzes
sollten insbesondere Heim-
pensionäre folgendes beach-
ten:
• Die Leistungen der AHV/IV,
d.h. insbesondere Renten und
Hilflosenentschädigung, wer-
den durch einen Wohnsitz-
oder Schriftenwechsel in der
Schweiz nicht beeinflusst,
doch ist jeder Wohnsitz- oder
Adresswechsel der Ausgleichs-
kasse umgehend zu melden.
• In der Wegleitung über die
Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV (EL) wird die Zustän-
digkeit für die im Bundes-
recht geregelten Ergänzungs-
leistungen ausdrücklich in
Anlehnung an den Wohnsitz
im Sinne des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches geregelt.
Dies ist gerade für EL-Berech-

tigte in Heimen von Bedeu-

tung, da die anrechenbare
Heimtaxe und der Betrag für
persönliche Bedürfnisse der
Heimbewohner von den Kan-
tonen festgelegt werden, was
sich auf die EL im Einzelfall
auswirken kann.

• Selbstverständlich hätte ei-

ne Wohnsitzverlegung Aus-

Wirkungen auf allfällige kan-
tonale oder kommunale Zu-

satzleistungen zur AHV/IV.
Solche Leistungen würden
bei Wegzug in einen anderen
Kanton wegfallen, während
in der Regel eine gewisse
Wohnsitzdauer (Warte- oder
Karenzfrist) erfüllt sein muss,
bis solche Leistungen an Neu-

zugezogene ausgerichtet wer-
den können.
• Die Leistungen der Kran-
kenversicherung werden zwar
vom Bundesgesetz über die

Krankenversicherung (KVG)
für das ganze Land einheitlich
geregelt. Allerdings werden
diese Leistungen für Heimauf-
enthalt von den Kantonen
festgelegt und in Verträgen
zwischen den Heimen und
Krankenversicherern näher
umschrieben.
• Die Zuständigkeit für Sozial-

leistungen und für Zusatzlei-

stungen von Kantonen oder
Gemeinden, die allenfalls be-

ansprucht werden müssen,
wenn die Ergänzungsleistun-
gen nicht ausreichen, um
einen Heimaufenthalt zu fi-
nanzieren, ist grundsätzlich
ebenfalls vom zivilrechtli-
chen Wohnsitz abhängig.

Zusammenfassend kann
gesagt werden, dass von
einem allfälligen Kantons-
Wechsel
• die Leistungen der AHV/IV
nicht betroffen sind,
• die Ergänzungsleistungen
und die obligatorische Kran-
kenversicherung insbesonde-
re bei Heimaufenthalt betrof-
fen sein können, und
• ailfällige Zusatzleistungen
und Sozialleistungen von
Kantonen oder Gemeinden
in der Regel stark beeinflusst
werden.

Vor einem Wohnsitzwech-
sei sollten die möglichen Aus-

Wirkungen mit der Heimlei-
tung abgeklärt werden.

Dr. iur. R«rfo//"7uor

Recht
Streit um persönliche
Effekten nach der
Scheidung
Nach 20 /ahren habe ich mich

von meiner Krau scheiden ias-

sen. Zeh habe immer wieder per-
sönliche Geschenhe /vom Arbeit-
£eber, von Vereinen usw.) erhai-

ten. Meine ehemalige Krau wi/i
mir heinen einzigen Gegenstand
davon überlassen. Zeh bin der

Meinung, dass diese persönii-
chen K/pehten nicht dem Titei
«^üferrechtZiche ZZinsicht per
Saldo aiierAnsprüche» zuzuord-

nen sind, um so mehr, als wir
unserem AnwaZt erlcZärt haben,
Privates persönlich zu erledigen.

Aufgrund der gerichtlich ge-

nehmigten Scheidungsver-
einbarung steht fest, dass Sie

in güterrechtlicher Hinsicht
gegenüber Ihrer geschiede-
nen Ehefrau nichts mehr zu
fordern haben. Sie können so-

mit die Geschenke, die Sie

während der Ehe von dritter
Seite erhalten haben, sich
aber nun inzwischen im Be-

sitz Ihrer geschiedenen Frau

befinden, nicht herausverlan-

gen. Ihre persönlichen Ge-
schenke waren zwar Ihr Ei-

gengut, als Sie unter dem ge-
setzlichen Güterstand lebten,
doch haben Sie in der Schei-

dungsvereinbarung, die Sie

mir als Kopie schickten, auf
die Herausgabe dieser Gegen-
stände verzichtet und sie da-

mit Ihrer geschiedenen Ehe-
frau überlassen. Die gegen-
über dem Anwalt gemachte
Erklärung, Privates persönlich
zu erledigen, vermag als sol-
che eine Einigung und Zu-
Stimmung Ihrer geschiede-
nen Ehefrau, Ihnen die per-
sönlichen Geschenke heraus-

zugeben, nicht zu begründen.
Ich sehe deshalb nicht, dass

Sie Anspruch auf Herausgabe
der geschenkten Gegenstände
haben könnten.
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Erben treten gemein-
sam in die Rechtsstel-
iung eines Erblassers

/cü vertrat meinen Scüwz'e^erva-

ter scüon sezt mehreren /ateen
und karte in dieser Funktion
einen Rekurs vor dem Sozz'aZver-

szcterun^s^erzcte ezn^ekracte,
da ic/z mit der ßereciznwn^" der

Fr^änzun^s/ez'sftzn^ rzz'cFzt ein-
verstanden war. Unsere Faznz'Zz'e

Zrat einige tausend FranZcen an
die Tranktezfskosten meines

ScZzwiegervaters kezatef, der

nun Zcürz/icZz verstarb.

Das SoziaiversicZzerungsge-
rz'cDt würde nun den Rekurs

ZzeZzandeZn, verlangt aZzer eine

VoümacteserkZärung von aZZen

FrZze«. Wenn diese VoZZmacZzten

«z'cte vorgeZegt werden könne«,
nimmt das Gericizt an, dass die

Früe« diesen Frozess niete wei-

fer/ütee« uzzd er werde aZzge-

scZzrz'eke«. Die ScZzwierigZceit De-

stete nun darin, dass die Frke«

zum TeiZ in Amerika woZznen,

zum TeiZ gar kez'ne FezieZzung
meZzr zu uns ZzaZzen - und des-

ZzaZZz aucZz Fein tnteresse an die-

sem Frozess Zzesitzen. Was soZZ

icZz tun?

Vorausschicken muss ich,
dass es für die «Zeitlupe» an-
gesichts der Vielfalt der kan-
tonalen Verfahrensgesetze
nicht möglich ist, sichere
Antworten auf prozessrechtli-
che Fragen zu geben.

Mehrere Erben treten ge-
meinsam in die Rechtsstel-

lung des Erblassers ein und
können nur gemeinsam han-
dein. Es wird deshalb regel-
massig verlangt, dass die Er-
ben die Bevollmächtigung
des Prozessvertreters, sei es

ein Miterbe, sei es ein Dritter,
bestätigen. Ein Gerichtsver-
fahren sollte so lange einge-
stellt bleiben, bis die Person
der Erben ermittelt ist und
feststeht, ob die Erben von
der Möglichkeit einer Aus-
schlagung der Erbschaft Ge-
brauch machen oder nicht.
Die «Natur des Geschäftes»

im Sinne von Art. 35 OR ver-
langt ein Fortbestehen der
Prozessvollmacht nach dem
Tode des Vollmachtgebers,
bis sich die Erben über die
Annahme der Erbschaft und
ihre Haltung zum Prozess

entschieden haben. Danach
kann aber von den Erben ei-

ne Bestätigung oder eine
neue Vollmacht eingeholt
werden. Dies dürfte selbst
dann gelten, wenn der Erb-
lasser die Gültigkeit der Voll-
macht über seinen Tod hin-
aus angeordnet hat, weil die
Erben die vom Erblasser er-
teilte Vollmacht jederzeit
widerrufen können. Sind Er-

ben, z.B. wegen Ausland-
Wohnsitzes, schwer erreich-
bar, so werden für die Bei-

bringungen der Vollmachten
sicherlich angemessene Frist-

erstreckungen gewährt.

Nachkommen zu-
gunsten Ehepartner
auf Pflichtteil setzen?

Die ZetzZwzZZzge Verfügung mei-

ner Gartz« und mir siete vor,
dass Zzeim Tod eines F/zeparf-
«ers der/die ZzzrückgeZzZzeüene

erZzrecteZicZz so weit zu kegünsfz-

ge« sei, aZs das Gesetz dies er-
ZauZzt. NeZzerz dem gesefzZzcten
FrZzteiZ Zzesfete die Nufzrziessurz^

am gesamte« unsere« NacZz-

komme« (zwei Ti«der) zu/dZ-
Zende« TeiZ der Frkscka/t
gemäss Art. 473 Aks. 2 des

ScZzweizen'scZze« ZiviZgesetz-
ZpucZzes. Vor einiger Zeit rtekaz«

zc/z Zweifel a« der FicZztigkezt

unserer ZetzfwiZZige« Verfügung.
Wäre es niete rtesser, wenn die
iVacZzkommen in erster Linie te-

stamentariscZz azz/Tteen F/Zicte-
tez'Z gesetzt würden und der ver-
üiieüene TeiZ der Frrtsckaft dem

zurückgeZzlzertenenz FZzepartner

zur Nzztzniessung ürtersclzrierte«

würde?
Bei Begünstigung des überle-
benden Ehegatten durch die
testamentarische Zuweisung
der Nutzniessung tritt diese

an die Stelle des gesetzlichen

Erbteils des Ehegatten und
nicht neben seinen gesetzli-
chen Erbteil. Die Begünsti-
gung gemäss Art. 473 ZGB
hat zur Folge, dass der überle-
bende Ehegatte die Nutznies-

sung am gesamten Nachlass-

vermögen erhält, während
den Nachkommen nur das

sogenannte nackte Eigentum
verbleibt.

In der Rechtslehre ist es

anerkannt, dass dem überle-
benden Ehegatten die verfüg-
bare Erbquote zu Eigentum
und der restliche Nachlass

zur Nutzniessung zugewiesen
werden kann. Umstritten ist
der Umfang dieser verfügba-
ren Quote. Je nach Lehrmei-

nung schwankt diese zwi-
sehen einem Achtel und drei
Achteln. Diese Streitfrage ist
meines Wissens noch nicht
gerichtlich entschieden wor-
den.

Ihr Gedanke, dass die
Nachkommen ihren Pflicht-
teil erhalten und der verblie-
bene Teil der Erbschaft dem
überlebenden Ehegatten zur
Nutzniessung zugeteilt wird,
ist insofern sicher falsch, als

dem überlebenden Ehegatten
auch ein Pflichtteil zusteht,
der ihm zu Eigentum und
nicht bloss zur Nutzniessung
gehört. Bloss bei der Zuwei-

sung der Nutzniessung am
gesamten Nachlass an den
überlebenden Ehegatten kom-
men kraft der ausdrücklichen
gesetzlichen Regelung des Art.
473 ZGB die Pflichtteile so-
wohl des überlebenden Ehe-

gatten als auch der Nachkom-
men nicht zum Tragen.

Ihre bisherige Regelung
scheint mir angemessen zu
sein. Sie könnte allenfalls zu-
gunsten des überlebenden
Ehegatten dahingehend er-
gänzt werden, dass dem über-
lebenden Ehegatten die ver-
fügbare Erbquote zu Eigen-
tum und der restliche Nach-
lass zur Nutzniessung zuge-
wiesen wird. Es kann aber
auch darauf hingewiesen
werden, dass, sofern das ehe-
liehe Vermögen Errungen-
schaff bilden sollte, eine
noch weitergehendere Besser-

Stellung des überlebenden
Ehegatten möglich wäre.
Durch Abschluss eines Ehe-

Vertrages könnte der gesamte
Vorschlag, d.h. der Aktivsal-
do der Errungenschaft, an
den überlebenden Ehegatten
übertragen werden, wodurch
gar kein Erbschaftsvermögen
vorläge, immer vorausge-
setzt, dass das eheliche Ver-

mögen reine Errungenschaft
ist. Sollte das eheliche Ver-

LEKTROMOBIL
Leicht zu manövrieren,
einfach zu handhaben

• modernes Design
• ruhig fahren statt gehen -

auch beim Einkauf im Laden
O für ältere und gehbehinderte

Leute

• mit eingebautem Ladegerät
• max. Geschwindigkeit 7 km/h
• 1 Jahr Garantie

• Preis Fr. 6710.-
inkl. Mwst./Lieferung

Ich interessiere mich für das Elektromobil.
Bitte senden Sie mir den Detailprospekt.

Name:

-x§

Adresse:

PLZ/Ort: Telefon:

Rufen Sie uns an oder senden Sie den Coupon an:
Power Push AG, Hinterflueweg 6, 6064 Kerns, Telefon 041/660 96 66
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mögen hingegen aus Errun-
genschaft und Eigengut zu-
sammengesetzt sein, so wäre
eine Kombination ehever-

traglicher und erbrechtlicher
Anordnungen zur Begünsti-
gung des überlebenden Ehe-

gatten denkbar. In diesem
Sinne, also zur Klärung der
Zusammensetzung des eheli-
chen Vermögens und gegebe-
nenfalls zum Abschluss eines

Ehevertrages und Anpassung
der testamentarischen Verfü-

gungen scheint mir eine er-
neute rechtliche Beratung als

durchaus angebracht. Dassel-
be gilt, wenn Sie den Kindern
den Pflichtteil überlassen
möchten, womit sie im Ver-
hältnis zur jetzigen Regelung
besser als der überlebende
Ehegatte gestellt würden.
Letztlich ist es eine persönli-
che, subjektive Entschei-
dung, welche Anordnungen
für den Todesfall getroffen
werden sollen.

Mit der Ergänzung, dass

wir nicht in der Lage sind,
Muster letztwilliger Verfügun-
gen zuzustellen, da es zu viele
Varianten möglicher Regelun-

gen gibt, hoffe ich, Ihnen mit
diesen Hinweisen gedient zu
haben.

Dr. zur. Marco Biaggz

Medizin
Steissbeinkontusion

Mez« Marz« (72) kaf self /an-

gerer Zelt fast wnerfra^/icüe
Rückensc/tmerzen. Der Daus-
arzt macfzf z'km ab und zu Sprit-
zerz, meint aber, mazz könne du

rzz'ckfs mekr mucken, es seien

Aknüfzun^sersckeinungen. Ein
underer Arzt kat kei einem kur-

zen K(zrui(/entku/f gesagt, dass

die Sckmerzen von einer Steiss-

fceinkontusion kerrükren. Was

ist das? Gikt es /ur seine Sckmer-

zen wirk/ick keine Linderung?
Mein Mann ist vor etwa zwei

/akren zweimal aufdie Kniete-
fa/ien. Bis zu dieser Zeit wog er
etwa f I 5 kg. Heute kat er sckon
sckön abgenommen.

Unter einer Steissbeinkontu-
sion verstehen wir eine Prel-

lung des Steissbeines, also
des letzten Abschnittes der
Wirbelsäule auf Gesässhöhe.
Nach der Beschreibung ist Ihr
Mann aber zweimal auf die
Knie gestürzt, hat dabei also
kaum das Steissbein verletzt.
Es ist mir somit nicht klar,
wie diese Diagnose zustande-
kam. Ich vermute eher, dass

hinter den massiven Rücken-
schmerzen eine andere Ursa-

che steckt. Es könnte bei-
spielsweise eine Abnützungs-
erscheinung bei langjähri-
gern Übergewicht sein oder

sogar ein alter Wirbelbruch.
Die Behandlung von chro-

nischen Rückenbeschwerden
ist erfahrungsgemäss eine

langwierige und nicht immer
erfolgreiche Angelegenheit.
Ausser gelegentlichen Sprit-
zen und Medikamenten
bringt oftmals eine physikali-
sehe Therapie mit Wärme
(oder Kälte), Massage und
Heilgymnastik Linderung.
Diese kann ambulant oder im
Rahmen einer stationären Ba-

dekur erfolgen. Entschliesst
man sich zu einem Kurauf-
enthalt, so sollte dieser aber
mindestens drei Wochen
dauern, um eine möglichst
günstige Wirkung zu erzielen.

Augenschwäche
Als bald 80/akrzger Manu leide

ick seit ez'mger Zezf unter Durck-
kZufun^sstörupsfe« in beiden

Augerz. Mein Arzt meint, dies sei

eine Polge des Atters. Mit täglzck
zwei Takieffen und 3 bis 4mal
Augenfropferz könne man das
Seken soweit stabil kalten. JCör-

perlick bin ick nock reckt ft,
nur lesen kann ick kaum mekr.

Durchblutungsstörungen der
Augen treten im Alter gehäuft
auf und führen zu mehr oder
weniger ausgeprägten Beein-

trächtigungen der Sehschär-
fe. Leider wird in vielen Fäl-
len ausgerechnet der Ort des

schärfsten Sehens an der
Netzhaut getroffen, die söge-
nannte Makula.

Typisch für diese Erkran-
kung sind zuerst verzerrte
Bilder, später dann ein zen-
traler Sehausfall mit einem
schwarzen Loch. Das Erken-
nen von Gesichtern oder das

Lesen wird dadurch stark er-
schwert, ist aber mit Hilfe
von Lesebrillen oder opti-
sehen Lesegeräten (spezielle
Lupen) noch möglich.

Über die Behandlung des

Leidens herrschen in Fach-
kreisen verschiedene Auffas-

sungen. Die einen lehnen ei-

ne Behandlung mit dem Hin-
weis auf eine Nutzlosigkeit
aller Bemühungen ab. Die an-
dem - dazu gehört Ihr Au-
genarzt - empfehlen Präpara-
te in Tropfen- oder Tabletten-
form, die meist auf den Vit-
aminen A und E basieren. Als

einziger schwacher Trost
bleibt die Erfahrung, dass bei
der Degeneration der Makula
eine vollständige Erblindung
ausgeschlossen ist.

Dr. med Peter JCokler

Patienten-
recht
Kein Anspruch auf
Information?
Der Gesundheitszustand meiner
Mutter versckleckterfe szck nack
einem Strez'fschlag rapide. Sie

wurde von z'krem Arzt umge-
kend in ein Pfegekez'm ein-

gewiesen. Dieses Vorgeben be-

/remdete mz'ck, und ick ersuckte
den Arzt um genauere informa-
tionen, die er /edock verweigerte.
Auck im Pfegehez'm wollte man
mir keine näkeren Auskün/te
über den Zustand meiner Mutter
erteilen, obwokl ick als Sokn ikr
näckster Verwandter bin. Wie
soll ick weiter vorgeben?

Die Beraterin der SPO

(Schweizerische Patientenor-
ganisation) hat verschiedene
telefonische und schriftliche
Schritte eingeleitet. Sie nahm
Kontakt mit der Heimleitung
und dem behandelnden Arzt
auf und erwirkte ein Ge-

spräch. Dadurch konnte
schliesslich erreicht werden,
dass der Sohn nun vollum-
fänglich über den Gesund-
heitszustand seiner Mutter
informiert wird.

KREUZSCHMERZEN, ISCHIAS, HEXENSCHUSS,
wenn nicht zu alt auch Knie-
und Hüftarthrose, ver-
schwinden bald, wenn Sie
einen EXTENSOR FLEXAP

Damit strecken Sie am Abend vor dem Schlafen während 1 bis 2
Minuten Wirbelsäule, Knie- und Hüftgelenke. Dabei entsteht in den
Gelenken ein Vakuum, welches Blutplasma aus der Umgebung an-
saugt. In diesem Plasma sind alle Nährstoffe gelöst vorhanden und
kommen so gerade dorthin, wo sie am nötigsten sind. Die Gelenke
können sich im optimalen Zustand während des Schlafes regene-
rieren. Eine spürbare Besserung tritt über Nacht ein.

Verlangen Sie unverbindlich Unterlagen, womöglich bevor Sie 70
sind, bei Hans Zimmermann, CH-5400 Ennetbaden,

Telefon 056/222 66 79
Oder: Herbert Seiler, Grabenmattstrasse 26

CH-5452 Oberrohrdorf, Telefon 056/496 47 87
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